
 

Musterstimmzettel  Musterstimmzettel    Musterstimmzettel    Musterstimmzettel 

Bitte Stimmzettel nach innen falten 

Stimmzettel  

für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Münchhausen am 15. März 2026 

Sie haben 23 Stimmen! 

Sie können alle 23 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben – panaschieren – und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen 

geben – kumulieren -    (  oder  oder  ). 

Sie können, wenn Sie nicht alle 23 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen.  In diesem Fall hat das 

Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle 

Stimmen verbraucht sind. 

Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen  ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags 

so lange jeweils eine Stimme erhält bis alle 23 Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind. 

Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.  

 

CDU SPD UGL

101 301 601

102 302 602

103 303 603

104 304 604

105 305 605

106 306 606

107 307 606

108 308 608

109 309 609

110 310

111 311

112 312

113 313

114

115

116

117

118

119

120

121

1

Höcker, Christiane

Naumann, Reiner

Terörde, Theodora

Siemon Marques, Lena

Viehl, Burkhard

Mann, Ulrike

Wieland, Gisela

Walter, Michaela

Gromes, Nina Melanie

Feisel, Christiane

Unabhängige Grüne Liste6
Sozialdemokratische

Partei Deutschlands
3

Funk, Guido

Koch, Florian

Freiling, Lucas

Zimmer, Bernd

Mankel, Julian

Christlich Demokratische

Union Deutschlands

Dr. Dörnbach, Harald

Doft, Peter

Henseling, Wolfgang

Lölkes, Karin

Dennes, Gerhard

Loida-Freiling, Katja

Morawa, Fiona

Schmidt, Viola

Schäfer, Jürgen

Junghenn, Christina

Marburger, Christoph

Raimund, Lars

Hausrath, Mario

Schaub, Hanna Koch, Mathias

Weisenfeld, Jost

Köster, Ralf

Feisel, Peter

Ritter, Martin

Kahler, Manuel

Busch, Dominique

Schüßler, Konrad

Wegner, Thomas

Konnerth, Caine

Peter, Thorsten

Wehner, Roland

Hallenberger, Armin

Jacobi, Michael



 

Musterstimmzettel  Musterstimmzettel    Musterstimmzettel    Musterstimmzettel 

Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihre Gemeindevertretung/ Ihren Ortsbeirat) zu wählen sind. Für die anstehende Wahl haben Sie demnach _23__ 2) Stimmen. 

 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber 

Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt werden. Achten 

Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz 

bewirkt, dass bei der Auszählung die Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als Vertreterinnen und 

Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. 

Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen bekommen haben, 

eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten. 

 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 

Haben Sie noch Fragen? 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde/Stadt: 

 

________________________________________________________________________________________ 3) . 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 

 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 

 

IHR WAHLAMT 
 

1) Nichtzutreffendes streichen. 
2) Hier die Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter eintragen. 
3) Bitte Anschrift und Tel.-Nr. angeben. 

 

https://wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem


Musterstimmzettel 

 

Stimmzettel 

für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteiles Münchhausen am 15. März 2026 

Sie haben 7 Stimmen! 

Sie können alle 7 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber 
vergeben und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen 
geben (  oder  oder  ). 

 
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Koch, Florian

Eickhoff, René

Funk, Björn

Gaede, Rebecca

Heck, Uwe

Junk, Alexander

Bitte hier Ihre 

Personenstimmen 

vergeben

Berghöfer, Michel

Caroli, Giovanni

Schaub, Hanna

Schmidt, Michael

Weyl, Dr. Andreas

Payer-Gersdorf, Ilona

Layer, Leon

Bitte Stimmzettel nach innen falten 



Musterstimmzettel 

 

Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihren Ortsbeirat zu wählen sind. Für die 

anstehende Wahl haben Sie demnach __7___ 2) Stimmen. 
 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. 

Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren 
nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen 
eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig 
genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr 

Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür 
vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die 
Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine 
Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als 
Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten so 
lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen 
angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in 

diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine 
Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre 
restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen 
bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen 
Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. 

Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten. 
 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als 
eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren 
geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 

Haben Sie noch Fragen? 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde/Stadt: 
 
________________________________________________________________________________________ 3) . 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 

 

Ihr Wahlamt 
 
1) Nichtzutreffendes streichen. 
2) Hier die Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter eintragen. 
3) Bitte Anschrift und Tel.-Nr. angeben. 

 

https://wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem


Musterstimmzettel 

 

Stimmzettel 

für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteiles Simtshausen am 15. März 2026 

Sie haben 7 Stimmen! 

Sie können alle 7 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber 
vergeben und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen 
geben (  oder  oder  ). 

 
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Wieland, Gisela

Kevekordes, Silvia

Obijon, Wolfgang

Raimund, Lars

Schneider, Matthias

Terörde, Theodora

Walter, Michaela

Kaucher, Igor

Bitte hier Ihre 

Personenstimmen 

vergeben

Conlan, Paul

Egyedy, Mirco

Bitte Stimmzettel nach innen falten 



Musterstimmzettel 

 

Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihren Ortsbeirat zu wählen sind. Für die 

anstehende Wahl haben Sie demnach __7___ 2) Stimmen. 
 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. 

Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren 
nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen 
eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig 
genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr 

Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür 
vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die 
Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine 
Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als 
Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten so 
lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen 
angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in 

diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine 
Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre 
restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen 
bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen 
Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. 

Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten. 
 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als 
eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren 
geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 

Haben Sie noch Fragen? 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde/Stadt: 
 
________________________________________________________________________________________ 3) . 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 

 

Ihr Wahlamt 
 
1) Nichtzutreffendes streichen. 
2) Hier die Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter eintragen. 
3) Bitte Anschrift und Tel.-Nr. angeben. 

https://wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem


Musterstimmzettel 

 

Stimmzettel 

für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteiles Niederasphe am 15. März 2026 

Sie haben 7 Stimmen! 

Sie können alle 7 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber 
vergeben und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen 
geben (  oder  oder  ). 

 
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Viehl, Katrin

Heiner, Franziska

Bitte hier Ihre 

Personenstimmen 

vergeben

Fett, Wolfgang

Gnau, Kerstin

Schul, Philipp

Koch, Christoph

Koch, Heiko

Linne-Archinal, Heinrich

Neuser, Bernd 

Ritter, Martin

Schmidt, Matthias

Bitte Stimmzettel nach innen falten 



Musterstimmzettel 

 

Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihren Ortsbeirat zu wählen sind. Für die 

anstehende Wahl haben Sie demnach __7___ 2) Stimmen. 
 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. 

Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren 
nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen 
eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig 
genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr 

Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür 
vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die 
Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine 
Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als 
Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten so 
lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen 
angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in 

diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine 
Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre 
restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen 
bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen 
Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. 

Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten. 
 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als 
eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren 
geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 

Haben Sie noch Fragen? 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde/Stadt: 
 
________________________________________________________________________________________ 3) . 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 

 

Ihr Wahlamt 
 
1) Nichtzutreffendes streichen. 
2) Hier die Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter eintragen. 
3) Bitte Anschrift und Tel.-Nr. angeben. 

https://wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem


Musterstimmzettel 

 

Stimmzettel 

für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteiles Oberasphe am 15. März 2026 

Sie haben 7 Stimmen! 

Sie können alle 7 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber 
vergeben und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen 
geben (  oder  oder  ). 

 
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Weide, Nadja

Bitte hier Ihre 

Personenstimmen 

vergeben

Hausrath, Mario

Heiner, Felix

Schüßler, Konrad

Wagner, Sebastian

Dittmar, Nico

Feisel, Christiane

Groß, Bastian

Haas, Lena

Bitte Stimmzettel nach innen falten 



Musterstimmzettel 

 

Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihren Ortsbeirat zu wählen sind. Für die 

anstehende Wahl haben Sie demnach __7___ 2) Stimmen. 
 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. 

Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren 
nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen 
eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig 
genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr 

Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür 
vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die 
Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine 
Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als 
Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten so 
lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen 
angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in 

diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine 
Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre 
restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen 
bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen 
Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. 

Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten. 
 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als 
eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren 
geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 

Haben Sie noch Fragen? 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde/Stadt: 
 
________________________________________________________________________________________ 3) . 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 

 

Ihr Wahlamt 
 
1) Nichtzutreffendes streichen. 
2) Hier die Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter eintragen. 
3) Bitte Anschrift und Tel.-Nr. angeben. 

https://wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem


Musterstimmzettel 

 

Stimmzettel 

für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteiles Wollmar am 15. März 2026 

Sie haben 7 Stimmen! 

Sie können alle 7 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber 
vergeben und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen 
geben (  oder  oder  ). 

 
  

1

2

3

4

5

6

7

8 Zimmer, Bernd

Dörr, Lisa-Madeleine

Felsmann, Tobias

Henseling, Wolfgang

Marburger, Christoph

Muth, Heiko

Bitte hier Ihre 

Personenstimmen 

vergeben

Becker, David

Bitter, Dennis

Bitte Stimmzettel nach innen falten 



Musterstimmzettel 

 

Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihren Ortsbeirat zu wählen sind. Für die 

anstehende Wahl haben Sie demnach __7___ 2) Stimmen. 
 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. 

Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren 
nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen 
eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig 
genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr 

Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür 
vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die 
Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine 
Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als 
Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten so 
lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen 
angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in 

diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine 
Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre 
restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen 
bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen 
Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. 

Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten. 
 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als 
eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren 
geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 

Haben Sie noch Fragen? 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde/Stadt: 
 
________________________________________________________________________________________ 3) . 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 

 

Ihr Wahlamt 
 
1) Nichtzutreffendes streichen. 
2) Hier die Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter eintragen. 
3) Bitte Anschrift und Tel.-Nr. angeben. 

https://wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

